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6. Änderung der Bekanntmachungssatzung 
Anhörung des Ortschaftsrates 

 
Beschlussvorlage: 

Beschlussantrag (Kurzfassung) 

Der Ortschaftsrat nimmt die als Anlage 1 beigefügte Änderungssatzung zu der 
Bekanntmachungssatzung der Stadt Karlsruhe zur Kenntnis. 
 
Ergänzende Erläuterungen  
 
Mit Beschluss vom 22. Juni 2021 hat der Gemeinderat den Erlass einer 
Bekanntmachungssatzung beschlossen. Diese sieht vor, dass öffentliche und ortsübliche 
Bekanntmachungen der Stadt Karlsruhe grundsätzlich durch Bereitstellung auf der 
Internetseite der Stadt Karlsruhe unter www.karlsruhe.de erfolgen (vgl. § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 
der Bekanntmachungssatzung).  
 
Parallel dazu werden öffentliche und ortsübliche Bekanntmachungen zu Informationszwecken 
weiterhin durch Einrücken im Amtsblatt der Stadt Karlsruhe bereitgestellt (vgl. § 1 Abs. 3, 3 
Abs. 3 der Bekanntmachungssatzung). 
 
Die Kosten für die Stadtzeitung haben sich – bei gleicher Seitenzahl – zwischen Januar 2022 
und April 2023 in fünf Schritten um rund 58,9 Prozent von 300.000 Euro auf 476.667 Euro 
erhöht. Dies schließt eine zum 1. April 2023 erfolgte leichte Kostensenkung um 98 Euro pro 
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Seite ein. Der Kostenanteil der Amtlichen Bekanntmachungen lag dabei im Jahr 2022 bei rund 
314.000 Euro. Die Kostensteigerungen liegen deutlich außerhalb des geplanten Haushalts 
und gehen maßgeblich auf die gestiegenen Papier- und Druckkosten im Zuge des 
Ukrainekrieges zurück. 
 
Im Rahmen des Haushaltssicherungsprozesses (HHS) sind die Dienststellen dazu angehalten, 
Kosten einzusparen, wo dies sinnvoll erscheint. Hierbei gilt es, sich auf das gesetzlich 
Verbindliche zu konzentrieren und Freiwilliges zu überprüfen. Bei der zusätzlichen 
Veröffentlichung Amtlicher Bekanntmachungen im Amtsblatt handelt es sich um ein solch 
freiwilliges Handeln, soweit die satzungsgemäße Bereitstellung bereits auf der städtischen 
Internetseite erfolgt. Durch den Verzicht auf einen zusätzlichen Abdruck von 
Bekanntmachungen im Amtsblatt zu Informationszwecken sollen – abhängig von der 
Papierpreisentwicklung – im Jahr 2023 bis zu 100.000 Euro und in den Folgejahren 
voraussichtlich mehr als 200.000 Euro jährlich eingespart werden. 
 
Die dazu erforderliche Änderungssatzung zu der Bekanntmachungssatzung findet sich in 
Anlage 1. Anlage 2 enthält die zugehörige Synopse.  
 
Soweit spezialgesetzliche Bestimmungen einer Bekanntmachung im Internet entgegenstehen, 
erfolgt diese weiterhin durch Einrücken im Amtsblatt der Stadt Karlsruhe (vgl. § 1 Abs. 4, 3 
Abs. 4 der Bekanntmachungssatzung).   
 
Anlage 1  
Satzung zur Änderung der Bekanntmachungssatzung der Stadt Karlsruhe  
vom 22. Juni 2021 (Amtsblatt vom 16. Juli 2021),  
zuletzt geändert durch Satzung vom 27. Juli 2021 (Amtsblatt vom 30. Juli 2021)  
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. 
Februar 2023 (GBl. S. 26), und des § 1 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung des Innenministeriums zur 
Durchführung der Gemeindeordnung (DVO GemO) in der Fassung vom 11. Dezember 2000 (GBl. 
2001, S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870), hat der Gemeinderat 
der Stadt Karlsruhe in der Sitzung am 27. Juni 2023 folgende Satzung beschlossen:  
 
Artikel 1  
1. § 1 Abs. 3 der Satzung über die Formen der öffentlichen Bekanntmachungen und der ortsüblichen 
Bekanntgaben der Stadt Karlsruhe (Bekanntmachungssatzung) entfällt. § 1 Abs. 4 wird zu § 1 Abs. 3 
der Bekanntmachungssatzung.  
 
2. § 3 Abs. 3 der Bekanntmachungssatzung entfällt. § 3 Abs. 4 wird zu § 3 Abs. 3 der 
Bekanntmachungssatzung.  
 
Artikel 2  
Diese Satzung tritt am 1. August 2023 in Kraft. 
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Anlage 2 
 
Synopse der Bekanntmachungssatzung 

 

Bisherige Fassung Neufassung (Änderungen) 
Teil 1  

Öffentliche Bekanntmachungen  
 
§ 1 Öffentliche Bekanntmachungen  

 
(1) (1) Die öffentlichen Bekanntmachungen der 

Stadt Karlsruhe i. S. v. § 1 DVO GemO erfolgen 
grundsätzlich durch Bereitstellung im Internet 
auf der Internetseite der Stadt Karlsruhe unter 
www.karlsruhe.de. Als Tag der 
Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. 
Der Tag der Bereitstellung ist anzugeben. 

 

(2) (2) Der Bekanntmachungswortlaut ist kostenlos 
während der Sprechzeiten an der Pforte im 
Rathaus am Marktplatz, Karl-Friedrich-Straße 
10, 76133 
Karlsruhe einsehbar und kann gegen 
Kostenerstattung als Ausdruck zur Verfügung 
gestellt werden. Ausdrucke der öffentlichen 
Bekanntmachung werden unter Angabe der 
Bezugsadresse gegen Kostenerstattung 
zugesandt. Hierauf ist in der Internet- 
Bekanntmachung hinzuweisen. 

 

(3) (3) Zu Informationszwecken wird die 
öffentliche Bekanntmachung nach Abs. 
1 Satz 1 zusätzlich durch Einrücken in das 
Amtsblatt der Stadt Karlsruhe bereitgestellt. 

(3)  (3) Soweit spezialgesetzliche Bestimmungen 
einer öffentlichen Bekanntmachung der Stadt 
Karlsruhe im Internet entgegenstehen, erfolgt 
diese durch Einrücken in das Amtsblatt der 
Stadt Karlsruhe. Dies gilt auch, wenn 
spezialgesetzliche Bestimmungen eine 
zusätzliche Bereitstellung im Internet vorsehen. 
Als Tag der Bekanntmachung gilt der 
Erscheinungstag des Amtsblattes. 

http://www.karlsruhe.de/
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(4) Soweit spezialgesetzliche Bestimmungen einer 
öffentlichen Bekanntmachung der Stadt 
Karlsruhe im Internet entgegenstehen, erfolgt 
diese durch Einrücken in das Amtsblatt der Stadt 
Karlsruhe. Dies gilt auch, wenn spezialgesetzliche 
Bestimmungen eine zusätzliche Bereitstellung im 
Internet vorsehen. Als Tag der Bekanntmachung 
gilt der Erscheinungstag des Amtsblattes. 

 
(4) entfällt 

 
§ 2 Öffentliche Notbekanntmachung  

 
(1)  (1) Ist eine rechtzeitige Bekanntmachung in 

ordentlicher Form nicht möglich, so 
kann die öffentliche Bekanntmachung in anderer 
geeigneter Weise, insbesondere durch Einrücken 
in die Tageszeitung Badische Neueste 
Nachrichten (Stadtausgabe und/oder Online 
Ausgabe) durchgeführt werden 
(Notbekanntmachung). Als Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung gilt dann der Erscheinungstag 
der Tageszeitung. 

 

(2)  (2) Der Bekanntmachungswortlaut ist zusätzlich 
kostenlos während der Sprechzeiten an der 
Pforte im Rathaus am Marktplatz, Karl-Friedrich-
Straße 10, 
76133 Karlsruhe einsehbar und kann gegen 
Kostenerstattung als Ausdruck zur Verfügung 
gestellt werden. Bei Angabe der 
Bezugsadresse können 
gegen Kostenerstattung Ausdrucke auch 
zugesandt werden. 
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Teil 2  
Ortsübliche Bekanntmachungen und 

Bekanntgaben 
 

 
§ 3 Ortsübliche Bekanntmachung und 

Bekanntgabe 

 

 
(1) (1) Ortsübliche Bekanntmachungen der Stadt 

Karlsruhe erfolgen, sofern bundes- oder 
landesrechtlich nicht etwas anderes bestimmt ist, 
durch Bereitstellung im Internet auf der 
Internetseite der Stadt Karlsruhe unter 
www.karlsruhe.de. Unter die ortsüblichen 
Bekanntmachungen 
nach Satz 1 fallen auch öffentliche 
Bekanntgaben und ortsübliche Bekanntgaben. 
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der 
Bereitstellung. Der Tag der Bereitstellung ist 
anzugeben. 

 

(2) Der Bekanntmachungswortlaut ist kostenlos 
während der Sprechzeiten an der Pforte im 
Rathaus am Marktplatz, Karl-Friedrich-Straße 
10, 76133 
Karlsruhe einsehbar und kann gegen 
Kostenerstattung als Ausdruck zur 
Verfügung gestellt werden. Ausdrucke der 
öffentlichen Bekanntmachung werden 
unter Angabe der Bezugsadresse gegen 
Kostenerstattung zugesandt. Hierauf ist in 
der Internet-Bekanntmachung hinzuweisen. 
 
(3) Zu Informationszwecken wird die ortsübliche 
Bekanntmachung nach Absatz 1 zusätzlich im 
Amtsblatt der Stadt Karlsruhe bereitgestellt. 

 
 
 
 
 
 
(4) Soweit spezialgesetzliche Bestimmungen einer 
ortsüblichen Bekanntmachung der Stadt Karlsruhe 
im Internet entgegenstehen, erfolgt diese durch 
Einrücken in das Amts-blatt der Stadt Karlsruhe. 
Dies gilt auch, wenn spezialgesetzliche 
Bestimmungen eine zusätzliche Bereitstellung im 
Internet vorsehen. Als Tag der Bekanntmachung 
gilt der Erscheinungstag des Amtsblattes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Soweit spezialgesetzliche Bestimmungen einer 
ortsüblichen Bekanntmachung der Stadt 
Karlsruhe im Internet entgegenstehen, erfolgt 
diese durch Einrücken in das Amtsblatt der Stadt 
Karlsruhe. Dies gilt auch, wenn spezialgesetzliche 
Bestimmungen eine zusätzliche Bereitstellung im 
Internet vorsehen. Als Tag der Bekanntmachung 
gilt der Erscheinungstag des Amtsblattes. 

 
 
(4) entfällt 

http://www.karlsruhe.de/
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§ 4 Ortsübliche Eil- und 
Notbekanntmachung 

 

 
(1)  (1) In besonderen Fällen, wenn eine rechtzeitige 

ortsübliche Bekanntmachung durch 
Bereitstellung im Internet nicht möglich ist, 
erfolgt die ortsübliche Bekanntmachung durch 
Einrücken in die Tageszeitung Badische Neueste 
Nachrichten (Stadtausgabe und/oder Online 
Ausgabe). 

 

(2)  In Notfällen genügt auch die ortsübliche 
Bekanntmachung durch 

 

1)  Lautsprecher,  

2)  Rundfunk oder  
3)  Ausrufen auf öffentlichen 
Straßen und Plätzen, Verteilung von 
Handzetteln oder eine andere geeignete Art 
der ortsüblichen Bekanntmachung. 

 

Die ortsübliche Bekanntmachung nach § 3 ist 
unverzüglich nachzuholen, sobald die Umstände 
es zulassen. 

 

 
Behandlung im Ortschaftsrat 
Die Sitzungsleiterin erläutert, dass die Verwaltung sämtliche Bekanntmachungen in digitaler 
Form und nur noch die gesetzlich in Schriftform vorgeschriebenen Bekanntmachungen im 
Amtsblatt veröffentlichen werde. 
Hintergrund sei, dass die Papier- und Druckkosten immens gestiegen seien. 
Für dieses Ansinnen sei eine Änderung der städtischen Bekanntmachungssatzung durch den 
Gemeinderat vonnöten. 
 
Ortschaftsrat Schuhmacher erkundigt sich, ob es dann kein Amtsblatt mehr in der Zeitung 
„Badische Woche“ und keine Veröffentlichungen in Grötzingen Aktuell geben werde. 
 
OVS Eßrich antwortet, dass Grötzingen Aktuell unabhängig von der „StadtZeitung“ sei. 
Die Ortsverwaltung habe einen laufenden Vertrag mit Nussbaum Medien. 
Was die Änderung der Satzung für zukünftige Vergaben des Ortsblattes bedeute, sei noch 
nicht abschließend geregelt. Es könnte sein, dass der Umfang weiter begrenzt werden 
müsse. 
 
Ortschaftsrätin Dr. Vorberg fragt, wann der aktuelle Vertrag mit Grötzingen Aktuell 
auslaufe. 
Das Medium sei gut angenommen und informiere über die Entwicklungen im Ort. 
 
Die Vorsitzende spricht von zwei Jahren Restlaufzeit. 
 
Ortschaftsrat Ritzel führt aus, dass man jene Menschen, die sich an die Printmedien gewöhnt 
hätten und auch schon höheren Alters seien, vom demokratischen Willensbildungsprozess 
ausklammere. 
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Die Zeitung habe man einmal wöchentlich auf dem Tisch, während man am Computer erst 
die richtige Webseite und Rubrik raussuchen müsse. 
Die Wahrnehmung der Arbeit von Verwaltung und Politik würde so eingeschränkt werden. 
 
Ortschaftsrat Siegele ist verwundert, dass sich die Stadt mit den Druckkosten beschäftige. 
Seiner Ansicht nach gebe es bei der Stadt wesentlich höhere Einsparpotentiale, weshalb es 
erschreckend sei, dass hier zuerst gespart werde. 
 
Die Sitzungsleiterin empfiehlt, sich an die Gemeinderatsfraktionen zu wenden und dort auf 
die Überlegungen aufmerksam zu machen. Schließlich könnte die Satzung und das bisherige 
Vorgehen auch so belassen werden, sofern sich die Mandatsträger hierfür entschieden. 
 
Beschluss des Ortschaftsrates: 
Der Ortschaftsrat nimmt die als Anlage 1 beigefügte Änderungssatzung zu der 
Bekanntmachungssatzung der Stadt Karlsruhe zur Kenntnis. 

 


